
 
 
Nicht immer automatischer Übergang des Mietvertrage auf Erwerber eines 
Grundstückes 
 
 
Bei Verkauf oder einer anderen Übertragung eines Grundstückes geht im 
Normalfall ein bestehendes Mietverhältnis auf den neuen Eigentümer über. 
Dies ergibt sich aus der gesetzlichen Regelung des § 566 BGB. 
 
Allerdings findet diese gesetzliche Regelung nur Anwendung, wenn es eine 
Identität zwischen Eigentümer und Vermieter gibt. 
Besteht diese nicht, geht auch das Mietverhältnis nicht auf den neuen 
Eigentümer über und kann von diesem gekündigt werden. 
 
Wer eine Wohnung oder ein Haus oder Gewerberäume anmietet, sollte sich 
daher vor Abschluss des Vertrages vergewissern, ob der Vermieter auch 
tatsächlich Eigentümer der Immobilie ist. 


